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Antrag der Fraktion B90/Die Grünen betr. Rauchverbot auf Spielplätzen prüfen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, in Absprache mit der ortsansässigen Ordnungsbehörde die Um-
setzbarkeit eines Rauchverbots auf sämtlichen Kinderspielplätzen, analog zu dem bereits exis-
tierenden Rauchverbot auf Schulgeländen (inkl. Schulhöfe, Schulgärten, etc.), im Stadtgebiet 
zu prüfen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Sowohl Zigarettenrauch als auch Zigarettenabfälle enthalten Giftstoffe, welche an die Umwelt 
abgegeben werden. Gerade für Menschen, die sich in unmittelbarer Nähe von Tabakkonsu-
ment*innen aufhalten, ergibt sich durch das sog. Passivrauchen eine besondere Gefahr, mit-
telbar eine gesundheitliche Belastung zu erfahren. 
 
Kinderspielplätze stellen über das Passivrauchen hinaus einen besonderen Gefahrenort dar, 
da zurückgelassene Zigarettenabfälle die Gefahr des Verschluckens durch Kleinkinder mit sich 
bringen. Die Emissionen von Tabakrauch sind zudem für Kinder noch schädlicher als für Er-
wachsene; sie können sich aber nicht entsprechend zur Wehr setzen. 
 
Da Kinderspielplätze explizit für die Freizeitgestaltung von Kleinkindern vorgesehen sind, sol-
len diese auch einen angemessenen Schutz erfahren. Der Konsum von Tabakwaren auf Kin-
derspielplätzen erzeugt eine Normalität ebenjener Suchtmittel, welche den Heranwachsenden 
schon aus präventiven Gründen nicht vermittelt werden sollte. 
 
 
Madelaine Stahl Roland Stürmer 
 


